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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1996 Nr. 192 ausgegeben am 28. November 1996 

 

Gesetz 
vom 18. September 1996 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. 

Das Gesetz vom 14. Dezember 1952 über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung, LGBl. 1952 Nr. 29, in der geltenden Fassung, wird 
wie folgt abgeändert: 

Art. 36 

I. Beitragspflicht 

1) Die Versicherten sind beitragspflichtig von der Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit, auf jeden Fall aber vom 1. Januar des der Vollendung 
des 20. Altersjahres folgenden Jahres an, bis zum letzten Tag des Monats, 
in welchem sie das 64. Altersjahr vollendet haben. 

2) Von der Beitragspflicht sind befreit: 
a) die erwerbstätigen Jugendlichen bis zum 31. Dezember des Jahres, in 

welchem sie das 17. Altersjahr vollendet haben; 
b) mitarbeitende Familienmitglieder, die keinen Barlohn beziehen, bis 

zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr voll-
endet haben; 
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c) nichterwerbstätige Personen, die eine Altersrente gemäss Art. 73 
vorbeziehen. 

Art. 43 Abs. 1 und 2 

1) Der Beitrag der Nichterwerbstätigen beträgt mindestens 228 Fran-
ken und höchstens 7 600 Franken im Jahr. Die Regierung erlässt die 
näheren Vorschriften über die Bemessung der Beiträge, wobei die Beiträ-
ge auf der Grundlage des Vermögens, des Renteneinkommens sowie 
anderer wiederkehrender Leistungen zu bemessen sind. Nichterwerbstä-
tige Ehegatten von erwerbstätigen Personen und nichterwerbstätige Ehe-
gatten von Rentenbezügern entrichten den Mindestbeitrag von 228 Fran-
ken im Jahr. Für nichterwerbstätige Versicherte, die aus öffentlichen 
Mitteln oder von Drittpersonen unterhalten oder dauernd unterstützt 
werden, beträgt der Beitrag ebenfalls 228 Franken im Jahr. Die Regierung 
kann die Beiträge für weitere Gruppen Nichterwerbstätiger, welchen die 
Entrichtung höherer Beiträge nicht zugemutet werden kann, insbesonde-
re für Invalide, auf 228 Franken im Jahr festsetzen. 

2) Personen, die einer Ausbildung nachgehen und die während eines 
Kalenderjahres keine oder, zusammen mit allfälligen Arbeitgeberinnen 
oder Arbeitgebern, Beiträge von weniger als 228 Franken gemäss Art. 38 
bezahlt haben, entrichten vom 1. Januar des der Vollendung des 20. Al-
tersjahres folgenden Jahres an die allfälligen Beiträge auf das Erwerbsein-
kommen bzw. den Mindestbeitrag von 228 Franken im Jahr. Die Regie-
rung wird ermächtigt, durch Verordnung zu regeln, welche Ausbildung 
im Sinne dieses Gesetzes anerkannt wird. 

Überschriften zum 4. Teil 

Die Leistungen 

A. Der Rentenanspruch 

I. Allgemeines 

Art. 52 

1. Mindestbeitragsdauer 

1) Anspruch auf Altersrente haben Personen, die während mindestens 
eines vollen Jahres Beiträge geleistet haben. Bei ihrem Tode haben ihre 
Hinterlassenen Anspruch auf Hinterlassenenrente. Die nachfolgenden 
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Bestimmungen über die weiteren Anspruchsvoraussetzungen bleiben 
vorbehalten. 

2) Die Mindestbeitragsdauer gilt als erfüllt, wenn der Versicherungs-
fall vor dem 1. Januar des der Vollendung des 21. Altersjahres folgenden 
Jahres eintritt. 

Art. 55 

II. Altersrente 

Anspruch auf eine Altersrente haben Personen, welche das 64. Alters-
jahr vollendet haben; der Rentenvorbezug gemäss Art. 73 bleibt vorbe-
halten. Der Anspruch entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der 
Vollendung des 64. Altersjahres folgt. Er erlischt mit dem Tod. 

Art. 56 

Aufgehoben 

Art. 56bis 

Aufgehoben 

Art. 56ter 

Kinderrente zur Altersrente 

Personen, welchen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das 
im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch 
auf eine Kinderrente. Für Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des 
Anspruches auf eine Altersrente oder auf eine ihr vorausgehende Rente 
der Invalidenversicherung in Pflege genommen werden, besteht kein 
Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des 
anderen Ehegatten. 

Art. 57 

III. Hinterlassenenrenten 

Als Hinterlassenenrenten werden ausgerichtet: 
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a) Verwitwetenrenten (Witwenrenten, Witwerrenten); 
b) Waisenrenten. 

Art. 58 

1. Verwitwetenrente 

1) Nach dem Tod des Ehegatten besteht Anspruch auf eine unbefris-
tete Verwitwetenrente gemäss Abs. 2 oder auf eine befristete Verwitwe-
tenrente gemäss Abs. 3. 

2) Anspruch auf eine unbefristete Verwitwetenrente haben Witwen 
oder Witwer, welche im Zeitpunkt der Verwitwung nachfolgende Vor-
aussetzungen erfüllen: 
a) Witwen oder Witwer, wenn in der Ehe ein Kind geboren wurde, 

wenn in der Ehe ein Wahlkind angenommen wurde, wenn durch die 
die Ehe ein Kind legitimiert wurde, wenn die Witwe sich im Zeit-
punkt des Todes des Ehegatten erwiesenermassen im Zustand der 
Schwangerschaft befunden hatte oder wenn im Zeitpunkt des Todes 
des Ehegatten dem Haushalt der Witwe bzw. des Witwers ein Kind 
des verstorbenen Ehegatten oder ein Wahlkind des verstorbenen E-
hegatten bzw. ein Pflegekind angehörte, sofern dieses Kind des ver-
storbenen Ehegatten oder das Wahlkind des verstorbenen Ehegatten 
bzw. das Pflegekind Anspruch auf Waisenrente hat; 

b) kinderlose Witwen und Witwer, die das 45. Altersjahr vollendet ha-
ben, sofern sie mindestens fünf Jahre verheiratet gewesen sind. 

3) Anspruch auf eine befristete Verwitwetenrente haben Witwen oder 
Witwer, welche im Zeitpunkt der Verwitwung die Voraussetzungen für 
den Anspruch auf eine unbefristete Verwitwetenrente nicht erfüllen. Die 
befristete Verwitwetenrente wird ausgerichtet an Personen: 
a) die weniger als ein Jahr verheiratet waren, während 24 Monaten; 
b) die mindestens ein Jahr verheiratet waren und vor Vollendung des 40. 

Altersjahres verwitwet sind, während 36 Monaten; 
c) die mindestens ein Jahr, jedoch weniger als fünf Jahre verheiratet 

waren und nach dem 40. Altersjahr verwitwet sind, während 48 Mo-
naten; 

d) die mehr als fünf Jahre verheiratet waren und nach Zurücklegung des 
40. Altersjahres und vor Vollendung des 45. Altersjahres verwitwet 
sind, während 60 Monaten. 
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4) Anspruch auf eine Verwitwetenrente besteht nach Massgabe der 
vorstehenden Bestimmungen auch für Personen, deren Ehe für ungültig 
erklärt oder geschieden worden ist, sofern im Zeitpunkt des Todes wie-
derkehrende Unterhaltsbeiträge von der verstorbenen Person zu leisten 
waren bzw. geleistet wurden, und zwar: 
a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles; 
b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches; 
c) auf Grund einer vor der Scheidung oder Ungültigerklärung der Ehe 

eingegangenen schriftlich vereinbarten, vertraglichen Verpflichtung; 
d) regelmässig zur Deckung des Unterhaltsbedarfs ab einem Zeitpunkt 

nach der Rechtskraft der Scheidung bis zum Tod, mindestens wäh-
rend der Dauer des letzten Jahres vor dem Tod, wenn die Ehe min-
destens zehn Jahre gedauert hat. 

5) Der Anspruch auf die Verwitwetenrente entsteht am ersten Tag des 
dem Tode des verstorbenen Ehegatten folgenden Monats. Er erlischt mit 
der Wiederverheiratung oder mit dem Tod der Witwe bzw. des Witwers. 

Art. 58bis 

Aufgehoben 

Art. 59 

2. Waisenrente 

1) Anspruch auf Waisenrente haben leibliche Kinder, Wahlkinder, 
Pflegekinder und Findelkinder nach Massgabe der nachfolgenden Be-
stimmungen. 

2) Kinder, deren leiblicher Vater oder deren leibliche Mutter gestor-
ben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente. Sind Vater und Mutter 
gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten. 

3) Wahlkinder haben nur beim Tod der Wahleltern, hingegen nicht 
beim Tod der leiblichen Eltern, Anspruch auf Waisenrente. Im übrigen 
findet Abs. 2 sinngemäss Anwendung. 

4) Pflegekinder haben beim Tod der Pflegeeltern Anspruch auf Wai-
senrente, wenn sie von den Pflegeeltern unentgeltlich zu dauernder Pfle-
ge und Erziehung aufgenommen worden sind. Im übrigen findet Abs. 2 
sinngemäss Anwendung. Beim Zusammentreffen des Anspruchs auf eine 
Waisenrente nach dem Tod des Pflegevaters und auf eine Waisenrente 
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nach dem Tode des leiblichen Vaters oder des Wahlvaters wird nur die 
höhere der beiden Waisenrenten ausgerichtet. Dasselbe gilt sinngemäss 
beim Zusammentreffen einer Waisenrente nach dem Tode der Pflege-
mutter und einer Waisenrente nach dem Tode der leiblichen Mutter oder 
Wahlmutter. 

5) Ein Findelkind, das im Inland gefunden wird und dessen Eltern 
unbekannt sind, hat Anspruch auf eine Waisenrente. 

6) Der Anspruch auf Waisenrente entsteht am ersten Tag des dem 
Tode des Vaters oder der Mutter folgenden Monats. Dies gilt sinngemäss 
auch beim Tod von Wahleltern oder Pflegeeltern. Für Kinder, die nach 
dem Tode der leiblichen Mutter oder des leiblichen Vaters geboren wer-
den, entsteht der Anspruch am ersten Tag des der Geburt folgenden 
Monats. Der Anspruch auf die Waisenrente eines Findelkindes entsteht 
am ersten Tag des Monats, der auf jenen Monat folgt, in dem das Kind 
im Inland gefunden wird. 

7) Der Anspruch auf die Waisenrente erlischt mit der Vollendung des 
18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise. Für Kinder, die noch in 
Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, 
längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr; die Regierung wird 
ermächtigt, durch Verordnung zu regeln, welche Ausbildung im Sinne 
dieses Gesetzes anerkannt wird. Der Anspruch auf die Waisenrente von 
Pflegekindern erlischt zudem, wenn ein Pflegekind nach dem Tode des 
Pflegevaters oder der Pflegemutter zu einem Elternteil zurückkehrt oder 
von diesem unterhalten wird; der Anspruch lebt wieder auf, wenn die 
vorgenannten Voraussetzungen entfallen. 

Art. 60 

IV. Weihnachtsgeld 

1) Eine Person, die im Dezember Anspruch auf eine Rente (Alters-
rente, Kinderrente zur Altersrente, Verwitwetenrente, Waisenrente) 
gemäss den vorstehenden Bestimmungen hat, hat Anspruch auf ein 
Weihnachtsgeld. Die Höhe des Weihnachtsgeldes beträgt die Hälfte der 
für den Monat Dezember zustehenden Rente. 

2) Die Auszahlung erfolgt bei laufenden Renten alljährlich bis zum 
10. Dezember des jeweiligen Jahres. 

3) Das Weihnachtsgeld ist bei der Kürzung von Kinder- und Waisen-
renten gemäss Art. 72 Abs. 3 nicht zu berücksichtigen. 
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Art. 61 

Aufgehoben 

Art. 62 

Aufgehoben 

Art. 62bis 

Aufgehoben 

Art. 62ter 

Aufgehoben 

Überschrift vor Art. 63 

B. Die Rentenberechnung 

Art. 63 

I. Grundlagen der Rentenberechnung 

Die Rentenberechnung richtet sich nach: 
a) der Beitragsdauer zur Bestimmung der anwendbaren Rentenskala 

und 
b) dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen zur Be-

stimmung der Rentenhöhe innerhalb der jeweiligen Rentenskala. 

Art. 63bis 

1. Beitragsdauer; Vollrenten und Teilrenten 

1) Die Renten gelangen nach Massgabe der Beitragsdauer zur Aus-
richtung in Form von: 
a) Vollrenten bei vollständiger Beitragsdauer; 
b) Teilrenten bei unvollständiger Beitragsdauer. 

2) Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person zwischen dem 
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember 



831.10 (Original) 
 

8 

vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) während der 
gleichen Anzahl von Jahren Beiträge geleistet hat, wie dies angesichts 
ihres Jahrgangs möglich ist. Die Regierung regelt die Anrechnung der 
Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs, der Bei-
tragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres sowie 
der Zusatzjahre. 

3) Die Höhe der Vollrente wird nach den nachfolgenden Bestimmun-
gen ermittelt. Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente. Bei 
der Berechnung dieses Bruchteils wird das Verhältnis zwischen den vol-
len Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen, die angesichts 
ihres Jahrgangs möglich wären, berücksichtigt. Die Regierung erlässt 
durch Verordnung nähere Vorschriften über die Abstufung der Renten. 

Art. 63ter 

2. Massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen 

1) Für die Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jah-
reseinkommens werden berücksichtigt: 
a) Erwerbseinkommen, 
b) Einkommensgutschriften, 
c) Erziehungsgutschriften, 
d) Betreuungsgutschriften, 
zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder 
Tod). 

2) Bei Anrechnung zusätzlicher Beitragsmonate, Beitragszeiten oder 
Zusatzjahre gemäss Art. 63bis Abs. 2 Satz 2 kann die Regierung die Be-
rücksichtigung der entsprechenden Erwerbseinkommen, Einkommens-
gutschriften, Erziehungsgutschriften und Betreuungsgutschriften gemäss 
Abs. 1 in der Verordnung vorsehen. 

Art. 63quater 

a) Erwerbseinkommen 

1) Als Erwerbseinkommen werden für die Berechnung der Rente jene 
Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge entrichtet wurden. 

2) Die Regierung regelt durch Verordnung die ausnahmsweise Be-
rücksichtigung von Einkommen, auf denen keine Beiträge entrichtet 
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wurden, insbesondere für jene Fälle, in denen ein Arbeitgeber nachweis-
lich einem Arbeitnehmer die gesetzlichen Beiträge vom erzielten Er-
werbseinkommen abgezogen hat, ohne diese Beiträge an die Anstalt 
weiterzuleiten. 

Art. 63quinquies 

b) Einkommensgutschriften 

Die Beiträge von nichterwerbstätigen Personen aus Versicherungszei-
ten ohne Erwerbstätigkeit werden mit dem Faktor 100 vervielfacht, 
durch den doppelten Beitragsansatz gemäss Art. 38 Abs. 1 geteilt und in 
Form von Einkommensgutschriften wie Erwerbseinkommen angerech-
net. 

Art. 63sexies 

c) Erziehungsgutschriften 

1) Erziehungsgutschriften werden nach Massgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen angerechnet für Kalenderjahre, in denen während dieser 
Zeit versicherte Personen die elterliche Gewalt über eines oder mehrere 
Kinder, die das 16. Altersjahr noch nicht vollendet haben, ausüben. 

2) Pro Erziehungsjahr wird eine Erziehungsgutschrift angerechnet. 
Der Anspruch auf Erziehungsgutschriften ist bei der Rentenanmeldung 
geltend zu machen. 

3) Die jährliche Erziehungsgutschrift entspricht unabhängig von der 
Anzahl der zu betreuenden Kinder vorbehaltlich Abs. 4: 
a) für Erziehungsjahre vor 1973 dem 60fachen Betrag der im jeweiligen 

Kalenderjahr geltenden Höhe der minimalen monatlichen Altersrente 
gemäss Art. 68; 

b) für Erziehungsjahre ab 1973 dem 48fachen Betrag der im jeweiligen 
Kalenderjahr geltenden Höhe der minimalen monatlichen Altersrente 
gemäss Art. 68. 

4) Erziehungsgutschriften sind aufzuteilen, wenn mehrere im betref-
fenden Kalenderjahr versicherte Personen die elterliche Gewalt über 
eines oder mehrere Kinder ausüben; bei Ehepaaren erfolgt eine Auftei-
lung nach Massgabe von Art. 63octies. 

5) Die Regierung regelt die Einzelheiten, insbesondere die Anrech-
nung der Erziehungsgutschrift, wenn: 
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a) Eltern Kinder unter ihrer Obhut haben, ohne die elterliche Gewalt 
über sie auszuüben; 

b) Pflegeeltern Pflegekinder im Sinne von Art. 59 Abs. 4 unter ihrer 
Obhut haben, wobei ein gleichzeitiger Anspruch von Eltern und 
Pflegeeltern auf Erziehungsgutschriften ausgeschlossen ist; 

c) die Voraussetzungen für die Anrechnung einer Erziehungsgutschrift 
nicht während des ganzen Kalenderjahres erfüllt werden. 

Art. 63septies 

d) Betreuungsgutschriften 

1) Betreuungsgutschriften werden nach Massgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen angerechnet: 
a) für jene Kalenderjahre, in denen Versicherte ihre in erheblichem 

Masse pflege- und hilfsbedürftigen Angehörigen betreuen, sofern sie 
in einem gemeinsamen Haushalt oder in unmittelbar benachbarten 
Haushalten wohnen; 

b) für jene Kalenderjahre, in denen Versicherte andere in erheblichem 
Masse pflege- und hilfsbedürftige Personen betreuen, sofern sie in ei-
nem gemeinsamen Haushalt wohnen. 

2) Als pflege- oder hilfsbedürftig gelten Personen bzw. Angehörige, 
die mindestens eine Hilflosigkeit mittleren Grades im Sinne des Gesetzes 
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
versicherung aufweisen. Als Angehörige gelten Verwandte in auf- oder 
absteigender Linie, Ehegatten, Geschwister, Stiefkinder, Stiefeltern, 
Schwiegereltern sowie die Ehegatten von Kindern. 

3) Pro Betreuungsjahr wird eine Betreuungsgutschrift angerechnet. 
Der Anspruch auf eine Betreuungsgutschrift ist jährlich schriftlich an-
zumelden. Wird der Anspruch auf Betreuungsgutschrift nicht innert fünf 
Jahren nach Ablauf eines Kalenderjahres mit Betreuungszeit geltend 
gemacht, so kann für das betreffende Kalenderjahr keine Gutschrift be-
rücksichtigt werden. 

4) Die jährliche Betreuungsgutschrift entspricht unabhängig von der 
Anzahl der betreuten Personen dem 48fachen Betrag der minimalen 
monatlichen Altersrente gemäss Art. 68, und zwar in der im jeweiligen 
Kalenderjahr geltenden Höhe. 

5) Für Zeiten, in welchen gleichzeitig ein Anspruch auf eine Erzie-
hungsgutschrift besteht, oder bei gewerbsmässiger Ausübung der 
Betreuung kann keine Betreuungsgutschrift angerechnet werden. 
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6) Die Regierung regelt die Einzelheiten, insbesondere: 
a) die Aufteilung der Betreuungsgutschrift, wenn mehrere Personen die 

Voraussetzungen für die Anrechnung einer Betreuungsgutschrift er-
füllen; bei Ehepaaren erfolgt eine Aufteilung nach Massgabe von Art. 
63octies; 

b) die Anrechnung der Betreuungsgutschrift, wenn die Voraussetzungen 
nicht während des ganzen Kalenderjahres erfüllt werden; 

c) die näheren Voraussetzungen, unter denen Betreuungsgutschriften 
für die Betreuung von Angehörigen ausserhalb des gemeinsamen 
Haushaltes angerechnet werden. 

Art. 63octies 

e) Aufteilung der Erwerbseinkommen, Einkommensgutschriften, 
Erziehungsgutschriften und Betreuungsgutschriften bei Ehegatten 

1) Während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe werden Er-
werbseinkommen, Einkommensgutschriften, Erziehungsgutschriften 
sowie Betreuungsgutschriften geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehe-
gatten angerechnet. 

2) Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch 
nur Erwerbseinkommen, Einkommensgutschriften, Erziehungsgut-
schriften sowie Betreuungsgutschriften: 
a) aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Alters-

jahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles 
beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird; 

b) aus Zeiten, in denen beide Ehegatten nach Massgabe dieses Gesetzes 
versichert gewesen sind. 

Als Eintritt des Versicherungsfalles im Sinne von Bst. a gilt das Erreichen 
des ordentlichen Rentenalters gemäss Art. 55 oder bei Vorbezug einer 
Rente der 31. Dezember vor Entstehung des Rentenanspruches im Sinne 
von Art. 73 Abs. 1. 

3) Die Aufteilung wird vorgenommen: 
a) wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind; 
b) wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat; 
c) bei Scheidung oder Ungültigerklärung der Ehe. 

4) Die Regierung regelt das Verfahren und die Einzelheiten, insbe-
sondere für das Jahr der Eheschliessung, für das Jahr der Eheauflösung 



831.10 (Original) 
 

12 

sowie für Jahre, in denen Ehepaare nicht während denselben Monaten 
versichert sind. 

Art. 64 

f) Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens 

1) Die Erwerbseinkommen, Einkommensgutschriften sowie Erzie-
hungs- und Betreuungsgutschriften werden durch einen Faktor, der die 
Lohn- und Preisentwicklung berücksichtigt, aufgewertet. Die Aufwer-
tungsfaktoren werden von der Regierung festgelegt. 

2) Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen wird ermit-
telt, indem die gemäss Abs. 1 aufgewertete Summe der Erwerbseinkom-
men, Einkommensgutschriften sowie Erziehungs- und Betreuungsgut-
schriften durch die Anzahl der Beitragsjahre und Beitragsmonate geteilt 
wird. 

3) Weist eine Person vom 1. Januar nach Vollendung des 20. Alters-
jahres bis zum 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles nicht 
während eines vollen Jahres Beitragszeiten auf, so wird die gemäss Abs. 1 
aufgewertete Summe aller Erwerbseinkommen, Einkommensgutschriften 
sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften zwischen der Vollendung 
des 17. Altersjahres und der Entstehung des Rentenanspruchs durch die 
Anzahl der Beitragsjahre und Beitragsmonate geteilt. 

Art. 64bis 

3. Rententabellen 

Die Regierung stellt verbindliche Tabellen zur Ermittlung der Renten 
auf. Dabei kann sie das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen 
und die Renten auf- oder abrunden. 

Art. 64ter 

4. Individuelle Konten 

Für jede beitragspflichtige Person werden Individuelle Konten ge-
führt, in welche die für die Berechnung der Renten erforderlichen Anga-
ben eingetragen werden. Die Beitragsdauer wird bei Personen mit zivil-
rechtlichem Wohnsitz in Liechtenstein im Ausmass der Wohnsitzdauer 
und bei Personen ohne zivilrechtlichen Wohnsitz in Liechtenstein im 
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Ausmass der abrechnungspflichtigen Erwerbstätigkeit eingetragen. Die 
Regierung regelt die Einzelheiten durch Verordnung. 

II. Berechnung der Alters- und Hinterlassenenrenten 

Art. 65 

1. Berechnung der Altersrente 

1) Für die Berechnung der Altersrente einer bei Entstehung des Ren-
tenanspruchs ledigen Person sind massgebend: 
a) die Beitragsdauer dieser Person; 
b) das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen dieser Person. 

2) Für die Berechnung der Altersrente einer bei Entstehung des Ren-
tenanspruchs verwitweten oder geschiedenen Person sind massgebend: 
a) die Beitragsdauer dieser Person; 
b) das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen dieser Person, 

wobei zu dessen Ermittlung bezüglich der Aufteilung der Berech-
nungsgrundlagen Art. 63octies Anwendung findet. 

3) Für die Berechnung der Altersrente einer bei Entstehung des Ren-
tenanspruchs verheirateten Person, deren Ehegatte noch nicht rentenbe-
rechtigt ist, sind massgebend: 
a) die Beitragsdauer dieser Person; 
b) das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen dieser Person, 

wobei zu dessen Ermittlung bei mehrfacher Verheiratung bezüglich 
der Aufteilung der Berechnungsgrundlagen aus diesen früheren Ehen 
Art. 63octies Anwendung findet. 

Bei Erreichen des Rentenalters gemäss Art. 55 durch den zweiten Ehe-
gatten erfolgt eine Neuberechnung der laufenden Rente des ersten Ehe-
gatten, wobei Abs. 4 sinngemäss Anwendung findet. Dasselbe gilt, wenn 
der zweite Ehegatte vom Rentenvorbezug gemäss Art. 73 Gebrauch 
macht. 

4) Für die Berechnung der Altersrente einer bei Entstehung des Ren-
tenanspruchs verheirateten Person, deren Ehegatte bereits rentenberech-
tigt ist, sind massgebend: 
a) die Beitragsdauer dieser Person; 
b) das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen dieser Person, 

wobei zu dessen Ermittlung bezüglich der Aufteilung der Berech-
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nungsgrundlagen Art. 63octies Anwendung findet. Bei mehrfacher 
Verheiratung findet Abs. 3 Bst. b sinngemäss Anwendung. 

5) Muss eine Altersrente neu festgesetzt werden, so ist die neu festzu-
setzende Rente auf den Zeitpunkt der erstmaligen Rentenberechnung zu 
ermitteln und in der Folge an die seither eingetretenen Rentenerhöhun-
gen anzupassen. 

Art. 66 

Aufgehoben 

Art. 67 

2. Berechnung der Hinterlassenenrente 

1) Für die Berechnung einer Verwitweten- oder einer Waisenrente 
sind massgebend: 
a) die Beitragsdauer der verstorbenen Person; 
b) das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen der verstorbe-

nen Person, wobei zu dessen Ermittlung keine Aufteilung der Be-
rechnungsgrundlagen gemäss Art. 63octies erfolgt. 

2) Sind beide Eltern gestorben, so sind für die Berechnung der beiden 
Waisenrenten massgebend: 
a) die jeweilige Beitragsdauer jedes Elternteils; 
b) das jeweilige massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen dieser 

Personen, wobei zu dessen Ermittlung bezüglich der Aufteilung der 
Berechnungsgrundlagen Art. 63octies Anwendung findet. 

3) Hat die verstorbene Person bei ihrem Tode das 45. Altersjahr noch 
nicht vollendet, so wird für die Berechnung der Hinterlassenenrente ihr 
massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen um einen prozentua-
len Zuschlag erhöht. Die Regierung setzt den Zuschlag fest und stuft ihn 
nach dem Alter bei Eintritt des Todes ab. 

Art. 67bis 

3. Ablösung einer Invalidenrente und Sondervorschriften 

1) Für die Berechnung von Alters- und Hinterlassenenrenten, die an 
Stelle einer Rente gemäss dem Gesetz über die Invalidenversicherung 



(Original) 831.10 
 

15 

treten, ist auf die für die Berechnung der Invalidenrente massgebende 
Grundlage abzustellen, falls dies für die berechtigte Person vorteilhafter 
ist. Die Regierung erlässt durch Verordnung Vorschriften für Fälle, in 
denen eine Invalidenrente nicht unmittelbar vor der Entstehung des 
Anspruchs auf eine Alters- oder Hinterlassenenrente bezogen wurde; 
dabei ist vorzusehen, dass bei der Ermittlung des massgebenden durch-
schnittlichen Jahreseinkommens Kalenderjahre, in denen eine Invaliden-
rente bezogen wurde, nicht berücksichtigt werden, falls dies für die be-
rechtigte Person vorteilhafter ist. 

2) Bei verheirateten Personen ist die Rentenberechnung gemäss Abs. 
1 anzupassen, wenn die Voraussetzungen für die Teilung und gegenseiti-
ge Anrechnung der Einkommen erfüllt sind. 

3) Ist die Invalidenrente gemäss Art. 62 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Invalidenversicherung bemessen worden, so gilt diese Bestimmung sinn-
gemäss auch für die Alters- oder Hinterlassenenrente, die auf der für die 
Invalidenrente massgebenden Grundlage berechnet wird. 

4) Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte 
eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, wird das für die Invaliden-
rente des invaliden Ehegatten während der Dauer des Rentenbezuges 
massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen wie ein Erwerbsein-
kommen im Sinne von Art. 63quater berücksichtigt. Beträgt der Invalidi-
tätsgrad weniger als 66 2/3 %, so wird nur ein entsprechend herabgesetz-
ter Teil des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens berück-
sichtigt. Die Regierung regelt durch Verordnung die Einzelheiten und 
das Verfahren und bestimmt die Voraussetzungen, unter denen ein allfäl-
liges Einkommen des invaliden Ehegatten mitberücksichtigt wird. 

III. Höhe der Vollrenten 

Art. 68 

1. Höhe der Altersrente 

1) Die monatliche Altersrente setzt sich zusammen aus: 
a) einem Bruchteil des Mindestbetrages der Altersrente (fester Renten-

teil); 
b) einem Bruchteil des massgebenden durchschnittlichen Jahresein-

kommens (variabler Rententeil). 

2) Es gelten folgende Bestimmungen: 
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a) Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen kleiner oder 
gleich dem 36fachen Mindestbetrag der Altersrente, so beträgt der 
feste Rententeil 74/100 des Mindestbetrages der Altersrente und der 
variable Rententeil 13/600 des massgebenden durchschnittlichen Jah-
reseinkommens. 

b) Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen grösser als 
das 36fache des Mindestbetrages der Altersrente, so beträgt der feste 
Rententeil 104/100 des Mindestbetrages der Altersrente und der vari-
able Rententeil 8/600 des massgebenden durchschnittlichen Jah-
reseinkommens. 

3) Der Höchstbetrag der Altersrente entspricht dem doppelten Min-
destbetrag. 

4) Der Mindestbetrag wird ausgerichtet, wenn das massgebende 
durchschnittliche Jahreseinkommen höchstens 12mal grösser ist als der 
Mindestbetrag; der Höchstbetrag wird ausgerichtet, wenn das massge-
bende durchschnittliche Jahreseinkommen wenigstens 72mal grösser ist 
als der Mindestbetrag. 

5) Verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten haben 
Anspruch auf einen Zuschlag von 20 % zu ihrer Rente. Rente und Zu-
schlag dürfen zusammen den Höchstbetrag der Altersrente nicht über-
steigen. Geschiedene Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten sind 
verheirateten Personen diesbezüglich gleichgestellt, wobei Art. 58 Abs. 4 
sinngemäss Anwendung findet. Für das Entstehen und Erlöschen des 
Anspruchs auf den Zuschlag findet Art. 58 Abs. 5 sinngemäss Anwen-
dung. 

Art. 69 

Aufgehoben 

Art. 69bis 

Aufgehoben 

Art. 69ter 

2. Höhe der Kinderrente 

1) Die Kinderrente beträgt 40 % der jeweiligen Altersrente einer an-
spruchsberechtigten Person, wobei der Zuschlag gemäss Art. 68 Abs. 5 
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bei der Festsetzung der Kinderrente nicht berücksichtigt wird. Dies gilt 
auch im Falle des Vorbezuges einer Altersrente gemäss Art. 73 oder des 
Aufschubs einer Altersrente gemäss Art. 74. 

2) Für Personen, die bis zur Entstehung des Anspruchs auf die Al-
tersrente eine Kinderrente der Invalidenversicherung bezogen haben, 
beträgt die Kinderrente 50 % der jeweiligen Altersrente. 

Art. 70 

3. Höhe der Verwitwetenrente 

1) Die Höhe der Verwitwetenrente beträgt bei Personen, die während 
aufrechter Ehe verwitwen: 
a) sofern die verstorbene Person im Zeitpunkt des Todes eine Altersren-

te gemäss Art. 55, 73 oder 74 bezieht, 80 % dieser Rente; 
b) sofern die verstorbene Person im Zeitpunkt des Todes das ordentli-

che Rentenalter gemäss Art. 55 noch nicht erreicht hat und auch kei-
ne vorbezogene Altersrente gemäss Art. 73 ausgerichtet wird, 80 % 
der hypothetischen Altersrente, wobei für die Beitragsdauer zur Er-
mittlung der anwendbaren Rentenskala der Zeitpunkt des Todes dem 
Erreichen des Rentenalters gleichgesetzt wird; 

c) sofern die verstorbene Person im Zeitpunkt des Todes die Altersrente 
gemäss Art. 74 aufgeschoben hat und die aufgeschobene Rente noch 
nicht ausgerichtet wird, 80 % der auf den 1. Tag des dem Tode fol-
genden Monats berechneten, aufgeschobenen Altersrente. 

2) Die Höhe der Verwitwetenrente entspricht bei Personen, deren 
ehemalige Ehegattin oder deren ehemaliger Ehegatte nach Scheidung 
oder Ungültigerklärung der Ehe verstorben ist, dem Ausmass der entfal-
lenden Unterhaltsbeiträge gemäss Art. 58 Abs. 4, höchstens jedoch dem 
Betrag der Verwitwetenrente gemäss Abs. 1. 

Art. 71 

4. Höhe der Waisenrente 

1) Die Höhe der Waisenrente beträgt: 
a) sofern die verstorbene Person im Zeitpunkt des Todes eine Altersren-

te gemäss Art. 55, 73 oder 74 bezieht, 40 % dieser Rente, wobei der 
Zuschlag gemäss Art. 68 Abs. 5 bei der Festsetzung der Waisenrente 
nicht berücksichtigt wird; 
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b) sofern die verstorbene Person im Zeitpunkt des Todes das ordentli-
che Rentenalter gemäss Art. 55 noch nicht erreicht hat und auch kei-
ne vorbezogene Altersrente gemäss Art. 73 ausgerichtet wird, 40 % 
der hypothetischen Altersrente, wobei für die Beitragsdauer zur Er-
mittlung der anwendbaren Rentenskala der Zeitpunkt des Todes dem 
Erreichen des Rentenalters gleichgesetzt wird; 

c) sofern die verstorbene Person im Zeitpunkt des Todes die Altersrente 
gemäss Art. 74 aufgeschoben hat und die aufgeschobene Rente noch 
nicht ausgerichtet wird, 40 % der auf den 1. Tag des dem Tode fol-
genden Monats berechneten, aufgeschobenen Altersrente. 

2) Die Waisenrente von Kindern, die nur zum verstorbenen Elternteil 
in einem Kindesverhältnis standen, beträgt 80 % der gemäss Abs. 1 be-
rechneten Altersrente. 

3) Findelkinder erhalten eine Waisenrente in Höhe von 80 % der ma-
ximalen Altersrente gemäss Art. 68. 

Überschrift vor Art. 72 

C. Zusammentreffen von Rentenansprüchen; Vermeidung von Überver-
sicherung 

Art. 72 

1) Erfüllt eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Ver-
witwetenrente und für eine Altersrente oder für eine Verwitwetenrente 
und für eine Rente gemäss dem Gesetz über die Invalidenversicherung, 
so wird nur die höhere Rente ausbezahlt. 

2) Erfüllt eine Waise gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Wai-
senrente und eine Verwitwetenrente oder für eine Waisenrente und für 
eine Rente nach dem Gesetz über die Invalidenversicherung, so wird nur 
die höhere Rente ausbezahlt. Sind beide Elternteile gestorben, so wird 
für den Vergleich auf die Summe der beiden Waisenrenten abgestellt. 

3) Kinderrenten und Waisenrenten werden gekürzt, soweit sie zu-
sammen mit der Rente des Vaters oder der Rente der Mutter das für 
diese Rente jeweils massgebliche durchschnittliche Jahreseinkommen 
wesentlich übersteigen. Die Regierung kann durch Verordnung besonde-
re Regelungen treffen für Teilrenten sowie für jene Fälle, in denen so-
wohl die Mutter als auch der Vater eine Rente nach diesem Gesetz oder 
nach dem Gesetz über die Invalidenversicherung beziehen. Die Renten 
werden jedoch in jedem Falle bis zum Mindestbetrag der zutreffenden 
Vollrenten ausgerichtet. 
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4) Nähere Bestimmungen zur Vermeidung von Überversicherung 
beim Zusammentreffen von Leistungen erlässt die Regierung durch Ver-
ordnung. 

Überschrift vor Art. 73 

D. Flexibles Rentenalter 

Art. 73 

I. Vorbezug der Altersrente 

1) Personen, welche die Mindestbeitragsdauer für den Anspruch auf 
Altersrente erfüllen, können die Rente mindestens ein Jahr und höchs-
tens zwei Jahre vorbeziehen. Der Rentenanspruch entsteht in diesen 
Fällen am ersten Tag des Monats nach Vollendung des 62. oder 63. Al-
tersjahres. 

2) Die vorbezogene Altersrente wird nach versicherungstechnischen 
Grundsätzen gekürzt. 

3) Die Regierung legt den Kürzungssatz für Männer und Frauen ein-
heitlich fest und ordnet das Verfahren. 

Art. 74 

II. Aufschub der Altersrente 

1) Personen, die Anspruch auf eine Altersrente haben, können den 
Rentenbezug mindestens ein Jahr und höchstens fünf Jahre aufschieben 
und innerhalb dieser Frist die Rente jederzeit und im voraus von einem 
bestimmten Monat an abrufen. 

2) Die aufgeschobene Altersrente wird um den versicherungsmässi-
gen Gegenwert der nicht bezogenen Leistung erhöht. 

3) Die Regierung setzt die Erhöhungsfaktoren für Frauen und Män-
ner einheitlich fest und ordnet das Verfahren. Sie kann einzelne Renten-
arten vom Aufschub ausschliessen. 

Art. 75 

Aufgehoben 
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Überschrift vor Art. 76 

Aufgehoben 

Art. 76 

Aufgehoben 

Art. 77 

Aufgehoben 

Überschrift vor Art. 77bis 

E. Anpassung der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung 

Art. 77bis 

1) Die Regierung passt die Renten in der Regel alle zwei Jahre auf Be-
ginn des Kalenderjahres der Lohn- und Preisentwicklung an, indem sie 
auf Antrag des Verwaltungsrates und nach Anhören des Aufsichtsrates 
den Rentenindex neu festsetzt. 

2) Der Rentenindex ist das arithmetische Mittel des vom statistischen 
Amt ermittelten Lohnindexes und des Landesindexes der Konsumenten-
preise. 

3) Die Regierung stellt je nach der finanziellen Lage der Versicherung 
Antrag auf Änderung des Verhältnisses zwischen den beiden Indexwer-
ten nach Abs. 2. 

4) Die Regierung kann die Renten früher anpassen, wenn der Landes-
index der Konsumentenpreise innerhalb eines Jahres um mehr als 4 % 
angestiegen ist; sie kann sie später anpassen, wenn dieser Index innerhalb 
von zwei Jahren um weniger als 5 % angestiegen ist. 

5) Die Regierung kann anstatt einer früheren Anpassung der Renten 
die Ausrichtung einer einmaligen Teuerungszulage zum Ausgleich der 
Teuerung eines Jahres beschliessen, wenn der Landesindex der Konsu-
mentenpreise innerhalb eines Jahres um mehr als 5 % angestiegen ist. 
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6) Die Regierung kann durch Verordnung ergänzende Vorschriften 
erlassen, den Rentenindex auf- oder abrunden und das Verfahren der 
Rentenanpassung regeln. 

7) Die Regierung lässt periodisch prüfen und durch den Verwaltungs- 
und Aufsichtsrat der Alters- und Hinterlassenenversicherung begutach-
ten, ob sich die finanzielle Entwicklung der Versicherung im Gleichge-
wicht befindet. Sie stellt nötigenfalls Antrag auf Änderung des Gesetzes. 

Überschrift vor Art. 77ter 

F. Hilfsmittel 

Sachüberschrift von Art. 77ter 

Aufgehoben 

Überschrift vor Art. 77quater 

Aufgehoben 

Art. 77quater 

Aufgehoben 

Überschrift vor Art. 78 

G. Verschiedene Bestimmungen 

Art. 78 Abs. 2 

2) Kinderrenten werden zusammen mit der entsprechenden Alters-
rente an die rentenberechtigte Person ausbezahlt. Die Regierung kann 
abweichende Vorschriften über die Auszahlung von Kinderrenten erlas-
sen für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe. 

Art. 80 Abs. 3 

Aufgehoben 

Art. 82quater Abs. 2 Bst. a, b 

2) Leistungen gleicher Art sind namentlich: 
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a) Hinterlassenenrenten und Ersatz von Versorgerschaden; 
b) Altersrenten, die anstelle von Invalidenrenten ausgerichtet werden, 

einschliesslich Kinderrenten und Ersatz für Erwerbsunfähigkeit; 

II. 

Übergangsbestimmungen 

§ 1 

Besitzstandsgarantie 

Eine aufgrund dieser Gesetzesrevision neu festgesetzte, laufende Ren-
te darf betragsmässig nicht niedriger sein als die vor dieser Revision aus-
gerichtete Rente. Bei Ausrichtung zweier Altersrenten anstelle einer 
bisherigen Ehepaar-Altersrente darf die Summe der beiden Renten nicht 
niedriger sein als die bisher ausgerichtete Ehepaar-Altersrente. 

§ 2 

Einführung des neuen Rentensystems 

1) Für alle Renten, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 
1996 entsteht, finden die neuen Bestimmungen Anwendung. Die neu-
rechtlichen Bestimmungen werden auch angewandt bei laufenden einfa-
chen Altersrenten von Personen, sobald deren Ehegatte nach dem 31. 
Dezember 1996 einen Anspruch auf eine Altersrente erwirbt oder sobald 
deren Ehe nach diesem Zeitpunkt geschieden wird. 

2) Laufende Ehepaar-Altersrenten werden bis zum 1. Januar 1998 
rückwirkend auf den 1. Januar 1997 nach folgenden Grundsätzen durch 
Altersrenten nach neuem Recht ersetzt, wobei bei laufenden Ehepaarren-
ten, die zufolge Invalidität des einen Ehegatten ausgerichtet werden, der 
Invaliditätsgrad nicht berücksichtigt wird: 
a) Die bisherige Rentenskala der Ehepaar-Altersrente findet für beide 

Altersrenten nach neuem Recht Anwendung. 
b) Jedem Ehegatten wird die Hälfte des bisherigen für die Ehepaarrente 

massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens angerechnet. 
c) Jedem Ehegatten wird eine Übergangsgutschrift gemäss Abs. 9 ange-

rechnet. 
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Eine allfällige Rentenerhöhung auf den 1. Januar 1997 ist vor der Um-
rechnung gemäss Bst. a bis c durchzuführen. Ein Besitzstand gemäss 
Abs. 1 und 2 der Übergangsbestimmungen zum Gesetz vom 23. Mai 
1996 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Alters- und Hin-
terlassenenversicherung bezüglich der monatlichen Renten und bezüg-
lich des für Dezember 1995 als Weihnachtsgeld zur Ehepaar-Altersrente 
ausgerichteten Betrages wird entsprechend dem Verhältnis der beiden 
einzelnen Altersrenten nach neuem Recht zum Gesamtbetrag der beiden 
Altersrenten nach neuem Recht aufgeteilt. 

3) Bei der Umrechnung von Ehepaar-Altersrenten kann in jenen Fäl-
len, bei denen der Ehemann eine kürzere Beitragsdauer aufweist als die 
Ehefrau, jeder der beiden Ehegatten beantragen, dass die Ehepaar-
Altersrente ab dem 1. Januar 1997 nach den Grundsätzen von Abs. 2 
durch zwei Altersrenten nach neuem Recht ersetzt wird und dass der 
Altersrente der Ehefrau jene Rentenskala zugrundegelegt wird, die sich 
aus ihrer eigenen Beitragsdauer ergibt; höhere Rentenbetreffnisse werden 
vorbehaltlich der Verjährungsvorschriften von Art. 80 des Gesetzes mit 
Wirkung ab dem 1. Januar 1997 ausgerichtet. 

4) Laufende einfache Altersrenten an verwitwete, geschiedene oder 
durch Urteil im Sinne von Art. 69 des Ehegesetzes getrennte Personen, 
die unter Berücksichtigung der Einkommen von Frau und Mann festge-
setzt worden sind, werden bis zum 1. Januar 1998 rückwirkend auf den 
1. Januar 1997 nach folgenden Grundsätzen durch Altersrenten nach 
neuem Recht ersetzt: 
a) Die bisherige Rentenskala wird beibehalten. 
b) Das bisherige für die Rente massgebende durchschnittliche Jahresein-

kommen wird halbiert. 
c) Den Berechtigten wird eine Übergangsgutschrift gemäss Abs. 9 ange-

rechnet. 
d) Verwitwete Personen erhalten einen Zuschlag gemäss Art. 68 Abs. 5. 
Eine allfällige Rentenerhöhung auf den 1. Januar 1997 ist vor der Um-
rechnung gemäss Bst. a bis d durchzuführen. In Fällen, in denen die 
Umrechnung gemäss Bst. a bis d zu einer tieferen Leistung führen wür-
de, werden zur Wahrung des Besitzstandes die bisherige Rentenskala 
sowie das bisherige massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen 
beibehalten; die Regierung kann durch Verordnung günstigere Berech-
nungsvorschriften erlassen. 

5) Geschiedene oder durch Urteil im Sinne von Art. 69 des Ehegeset-
zes getrennte Personen, deren bisherige einfache Altersrente ausschliess-
lich aufgrund ihrer eigenen Einkommen festgesetzt wurde, können bean-
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tragen, dass ihre eigene Rente mit Wirkung ab dem 1. Januar 1997 nach 
den Grundsätzen des neuen Rechts festgesetzt wird; höhere Renten-
betreffnisse werden vorbehaltlich der Verjährungsvorschriften von Art. 
80 des Gesetzes mit Wirkung ab dem 1. Januar 1997 ausgerichtet. 

6) Art. 65 Abs. 5 gilt auch für Altersrenten an verwitwete, geschiede-
ne oder durch Urteil im Sinne von Art. 69 des Ehegesetzes getrennte 
Personen, die nach altem Recht festgesetzt wurden, falls dies zu einer 
höheren Rente führt. Er ist sinngemäss anwendbar für Renten, die infol-
ge Scheidung, Trennung oder Wiederverheiratung unter dem alten Recht 
neu festgesetzt werden mussten. Die Neufestsetzung der Rente erfolgt 
auf Antrag; höhere Rentenbetreffnisse werden vorbehaltlich der Verjäh-
rungsvorschriften von Art. 80 des Gesetzes mit Wirkung ab dem 1. Janu-
ar 1997 ausgerichtet. 

7) Andere als in den Abs. 4, 5 und 6 genannte Bezügerinnen von lau-
fenden einfachen Altersrenten, welche nach Massgabe des neuen Rechts 
Anspruch auf Erziehungsgutschriften haben, können beantragen, dass 
ihre Rente mit Wirkung ab dem 1. Januar 1997 nach den Grundsätzen 
des neuen Rechts festgesetzt wird; höhere Rentenbetreffnisse werden 
vorbehaltlich der Verjährungsvorschriften von Art. 80 des Gesetzes mit 
Wirkung ab dem 1. Januar 1997 ausgerichtet. 

8) Laufende Kinderrenten und Doppel-Kinderrenten zu Altersrenten 
sowie einfache Mutterwaisenrenten und Vollwaisenrenten werden bis 
zum 1. Januar 1998 rückwirkend auf den 1. Januar 1997 nach folgenden 
Grundsätzen durch Kinderrenten und Waisenrenten nach neuem Recht 
ersetzt: 
a) laufende Kinderrenten betragen 40 % der Altersrente, zu der sie aus-

gerichtet werden, sofern die bisherige einfache Altersrente gemäss 
Abs. 4, 5 oder 7 durch Altersrenten nach neuem Recht ersetzt oder 
nach den Grundsätzen des neuen Rechts festgesetzt wurde; bei lau-
fenden Kinderrenten und Doppel-Kinderrenten zu bisherigen Ehe-
paar-Altersrenten werden zwei Kinderrenten von je 40 % der beiden 
neuen Altersrenten ausgerichtet; 

b) laufende Waisenrenten nach dem Tode der Mutter werden nach den 
Grundsätzen des neuen Rechts festgesetzt; laufende Vollwaisenren-
ten, die auf der Basis einer Ehepaarrente berechnet wurden, werden 
nach den Grundsätzen von Abs. 2 und Abs. 9 durch Waisenrenten 
nach neuem Recht ersetzt. 

Die neu auszurichtenden Renten dürfen nicht niedriger sein als die bishe-
rigen Renten; sofern neu zwei Renten anstelle der bisherigen Rente aus-
gerichtet werden, darf die Summe der beiden neuen Renten nicht niedri-
ger sein als die bisher ausgerichtete Rente; in Fällen, in denen eine Um-
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rechnung zu einer tieferen Leistung führen würde, werden zur Wahrung 
des Besitzstandes die bisherigen Berechnungs- und Anspruchsgrundla-
gen beibehalten. Bei Kinderrenten zu Ehepaarrenten sowie bei Vollwai-
senrenten finden § 2 Abs. 2 letzter Satz sowie § 2 Abs. 3 sinngemäss 
Anwendung. Die Regierung erlässt die näheren Vorschriften für die 
Umrechnung von laufenden Kinderrenten, die nicht dieselbe Berech-
nungsgrundlage aufweisen wie die laufende Rente, zu der sie ausgerichtet 
werden. 

9) Bei der Berechnung der Altersrenten von verwitweten oder ge-
schiedenen Personen, die vor dem 1. Januar 1953 geboren sind, wird eine 
Übergangsgutschrift berücksichtigt. Die Übergangsgutschrift wird wie 
folgt abgestuft: 

Jahrgang: Übergangsgutschrift für: 

1945 und älter 16 Jahre 

1946 14 Jahre 

1947 12 Jahre 

1948 10 Jahre 

1949 8 Jahre 

1950 6 Jahre 

1951 4 Jahre 

1952 2 Jahre 

Die Übergangsgutschrift darf jedoch höchstens für die Anzahl der Jahre 
angerechnet werden, welche für die Festsetzung der Rentenskala der 
rentenberechtigten Personen berücksichtigt werden. Die Übergangsgut-
schrift kann für maximal 16 Jahre angerechnet werden. 
Die Höhe der Übergangsgutschrift wird ermittelt, indem die Anzahl der 
Jahre für welche eine Übergangsgutschrift angerechnet werden kann, mit 
dem 18fachen Betrag der minimalen monatlichen Altersrente gemäss Art. 
68 und zwar in der bei Entstehung des Rentenanspruches gültigen Höhe, 
mindestens jedoch in der am 1. Januar 1997 gültigen Höhe, multipliziert 
wird. Dieses Ergebnis wird durch die Zahl der für die Rentenberechnung 
massgebenden Beitragszeiten der versicherten Person geteilt. Dieser 
Betrag ist auf den nächsten Tabellenwert aufzurunden und zu dem nach 
den allgemeinen Grundsätzen festgesetzten massgebenden durchschnitt-
lichen Jahreseinkommen hinzuzuzählen. 

10) Bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Personen 
findet Art. 63octies auch Anwendung, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 
1997 geschieden wurde. 
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§ 3 

Änderung des Rentenalters und Rentenvorbezug 

1) Für Frauen, die im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 1941 und 
dem 31. Dezember 1945 geboren sind, werden das Rentenalter und die 
obere Altersgrenze für die Beitragspflicht ab dem 1. Januar 2003 auf 63 
Jahre erhöht. Für Frauen, die ab dem 1. Januar 1946 geboren sind, wer-
den das Rentenalter und die obere Altersgrenze für die Beitragspflicht ab 
dem 1. Januar 2009 auf 64 Jahre erhöht. Die Altersrente kann mindestens 
ein Jahr und höchstens zwei Jahre vorbezogen werden. Der Rentenan-
spruch entsteht in diesen Fällen am ersten Tag des Monats nach Vollen-
dung des Altersjahres, welches ein bzw. zwei Jahre vor Vollendung des 
ordentlichen Rentenalters liegt. Bei den Renten von Frauen, die spätes-
tens im Dezember 1951 geboren sind und die vom Rentenvorbezug 
Gebrauch machen, findet die Hälfte des Kürzungssatzes gemäss Art. 73 
Abs. 3 Anwendung, wenn das Vorbezugsjahr nach Vollendung des 62. 
Altersjahres liegt. 

2) Für Männer, die ab dem 1. Januar 1936 geboren sind, werden das 
Rentenalter und die obere Altersgrenze für die Beitragspflicht ab dem 1. 
Januar 2001 auf 64 Jahre herabgesetzt. Die Altersrente kann mindestens 
ein Jahr und höchstens zwei Jahre vorbezogen werden. Der Rentenan-
spruch entsteht in diesen Fällen am ersten Tag des Monats nach Vollen-
dung des Altersjahres, welches ein bzw. zwei Jahre vor Vollendung des 
ordentlichen Rentenalters liegt. 

§ 4 

Aufhebung der Zusatzrente für die Ehefrau in der AHV 

1) Der Anspruch auf die Zusatzrente für die Ehefrau besteht für 
Männer, die am 1. Januar 1997 das 53. Altersjahr vollendet haben und 
deren Ehefrau in diesem Zeitpunkt das 43. Altersjahr vollendet hat, vor-
behaltlich Abs. 2, nach den Regelungen der bisherigen Art. 56bis und 
Art. 62ter Abs. 2. 

2) Die Zusatzrente für die Ehefrau beträgt, wenn der Anspruch auf 
Altersrente im Sinne von Art. 55, 73 oder 74: 
a) zwischen dem 1. Januar 1997 und dem 31. Dezember 1998 entsteht: 

35 % der Altersrente; 
b) zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 31. Dezember 2000 entsteht: 

30 % der Altersrente; 
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c) zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 31. Dezember 2002 entsteht: 
25 % der Altersrente; 

d) zwischen dem 1. Januar 2003 und dem 31. Dezember 2004 entsteht: 
20 % der Altersrente; 

e) zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 31. Dezember 2006 entsteht: 
15 % der Altersrente; 

f) zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31. Dezember 2008 entsteht: 
10 % der Altersrente. 

3) Der Anspruch auf Zusatzrente für die Ehefrau besteht auch dann, 
wenn der Ehemann unmittelbar vor der Entstehung des Anspruches auf 
eine Altersrente eine entsprechende Zusatzrente zu einer Invalidenrente 
bezogen hat, und zwar in Höhe von 35 % der Altersrente, wobei der 
bisherige Invaliditätsgrad nicht berücksichtigt wird. 

4) Der Anspruch auf Zusatzrente erlischt, wenn die Ehefrau einen ei-
genen Rentenanspruch nach Massgabe des Gesetzes über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung oder des Gesetzes über die Invalidenversi-
cherung erwirbt; ist jedoch diese Rente der Ehefrau niedriger als die 
Zusatzrente, so wird an deren Stelle die bisherige Zusatzrente weiter 
ausgerichtet und an die Ehefrau ausbezahlt. 

5) Bei Ausrichtung einer Zusatzrente für die Ehefrau findet der bishe-
rige Art. 82quater Abs. 2 Bst. b weiterhin Anwendung. 

§ 5 

Neue Bestimmungen über die Hinterlassenenrenten 

1) Sofern aufgrund der neuen Bestimmungen über Verwitwetenren-
ten ein Leistungsanspruch entsteht, gelten diese auch für Versicherungs-
fälle, die vor dem 1. Januar 1997 eingetreten sind. Die Ausrichtung der 
Rente erfolgt auf Antrag. Leistungen werden vorbehaltlich der Verjäh-
rungsvorschriften von Art. 80 des Gesetzes mit Wirkung ab dem 1. Janu-
ar 1997 ausgerichtet. 

2) Ist eine Witwerrente, die anstelle einer Witwerbeihilfe gemäss dem 
Gesetz vom 25. November 1981 über die Gewährung von Witwerbeihil-
fen tritt, niedriger als die bisherige Witwerbeihilfe, so wird die Witwer-
rente in der Höhe der bisherigen Witwerbeihilfe ausgerichtet. 
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§ 6 

Änderung der beitragsrechtlichen Bestimmungen 

1) In Fällen, in denen aufgrund von Art. 36 Abs. 2 Bst. b und c der 
bisherigen Bestimmungen eine Person von der Beitragspflicht befreit 
war, werden für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen und für 
die Berechnung der Rente die entsprechenden Zeiten sowie - unter Ver-
zicht auf den Beitragseinzug - der jeweilige jährliche Mindestbeitrag 
berücksichtigt. 

2) Die Höhe des Mindestbeitrags gemäss Art. 43 wird bis zum 31. 
Dezember 1998 bei 76 Franken im Jahr belassen; der Mindestbeitrag 
wird mit Wirkung ab dem 1. Januar 1999 auf 228 Franken im Jahr erhöht. 

§ 7 

Laufende ausserordentliche Renten 

1) Die gemäss den bisherigen Bestimmungen laufenden ausserordent-
lichen Renten werden durch ordentliche Renten ersetzt. Als massgeben-
des durchschnittliches Jahreseinkommen wird das 12fache des am 1. 
Januar 1997 anwendbaren Mindestbetrages der Altersrente angerechnet. 
Bei Anwendung dieses massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkom-
mens wird jene Rentenskala festgesetzt, die dem im Vergleich zu der 
zuletzt ausgerichteten monatlichen ausserordentlichen Rente nächsthö-
heren Betrag entspricht. 

2) Ehepaar-Altersrenten werden nach der Umrechnung in ordentliche 
Renten gemäss Abs. 1 nach den Grundsätzen von § 2 Abs. 2 und 9 durch 
Renten nach neuem Recht ersetzt. 

3) Bezügerinnen einfacher Altersrenten können beantragen, dass ihre 
Rente anstelle der Umrechnung in eine ordentliche Rente gemäss Abs. 1 
mit Wirkung ab dem 1. Januar 1997 nach den Grundsätzen des neuen 
Rechts festgesetzt wird; höhere Rentenbetreffnisse werden vorbehaltlich 
der Verjährungsvorschriften von Art. 80 des Gesetzes mit Wirkung ab 
dem 1. Januar 1997 ausgerichtet. 

4) Laufende Kinderrenten zu Altersrenten betragen ab dem 1. Januar 
1997 40 % der nach den Abs. 1, 2 und 3 ermittelten Altersrente, zu der 
sie ausgerichtet werden. 

5) Laufende Waisenrenten nach dem Tode der Mutter werden, ohne 
dass zunächst eine Umrechnung nach Massgabe von Abs. 1 erfolgt, bis 
zum 1. Januar 1998 rückwirkend auf den 1. Januar 1997 nach den 
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Grundsätzen des neuen Rechts festgesetzt, es sei denn, die Umrechnung 
nach Massgabe von Abs. 1 führt zu einem günstigeren Ergebnis; laufende 
Vollwaisenrenten werden nach der Umrechnung in ordentliche Renten 
gemäss Abs. 1 nach den Grundsätzen von § 2 Abs. 2 und 9 durch Renten 
nach neuem Recht ersetzt. 

III. 

Aufhebung anderen Rechts 

Es werden aufgehoben: 
a) das Gesetz vom 25. November 1981 über die Gewährung von Wit-

werbeihilfen, LGBl. 1982 Nr. 6; 
b) das Gesetz vom 9. Mai 1984 betreffend die Abänderung des Gesetzes 

über die Gewährung von Witwerbeihilfen, LGBl. 1984 Nr. 21; 
c) das Gesetz vom 28. November 1989 betreffend die Abänderung des 

Gesetzes über die Gewährung von Witwerbeihilfen, LGBl. 1990 Nr. 
4; 

d) die Verordnung vom 22. Oktober 1991 über die Anpassung des 
Grundbetrages der Einkommensgrenze und des Mehrerwerbsbetra-
ges der Witwerbeihilfe an die Teuerung, LGBl. 1991 Nr. 74. 

IV. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 

gez. Hans-Adam 

gez. Dr. Mario Frick 
Fürstlicher Regierungschef 


